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Printus Verlag AG / Debi Control GmbH - Situation März 2007: Rechtsöffnungsverfahren betreffend Debi Control GmbH

Geschichte der letzten Monate
Seit September 2006 haben viele Ärztinnen und Ärzten von der Debi Control GmbH einen Zahlungsbefehl erhalten und gemäss unseren Empfehlungen Rechtsvorschlag erhoben. 
Im Februar 2007 hat Debi Control gegen drei FMH-Mitglieder im Aargau ein Rechtsöffnungsgesuch eingereicht. Wir haben diesen ein zusammen mit einem spezialisierten Anwalt erarbeitetes Argumentarium gegen das Rechtsöffnungsbegehren zur Verfügung gestellt. 
Aktuelle Situation
Am 26. Februar wurde ein erster Rechtsöffnungsentscheid gefällt. In diesem hat der Richter die Rechtsöffnung erteilt. Das bedeutet, dass der Richter in diesem summarischen Rechtsöffnungsverfahren, das von Gesetzes wegen oberflächlich ist,  das ausgefüllte Printus-Formular als gültige Schuldanerkennung angesehen hat und die Rechnung als geschuldet ansieht. Bis heute ist nur das Urteilsdispositiv bekannt, aber noch nicht die schriftliche Begründung.

Wir sind enttäuscht vom ersten Entscheid – es gibt gute Gründe für den Richter, Printus schon die Rechtsöffnung zu verweigern. Nach erneuter Besprechung mit unserem beigezogenen Anwalt sind wir aber auch nach diesem ersten (noch nicht rechtskräftigen) Rechtsöffnungsentscheid der Auffassung, dass die Machenschaften des Printus Verlag bzw. der Debi Control keinen Rechtsschutz verdienen - und dass der Richter spätestens im ordentlichen Zivilverfahren (in dem er alle Umstände und Argumente prüfen kann und muss) mit grosser Wahrscheinlichkeit auch zu diesem Schluss gelangen wird.

Im heutigen Zeitpunkt warten wir auf die schriftliche  Urteilsbegründung, um zusammen mit unserem beratenden Anwalt das Argumentarium für den nächsten Schritt – Weiterzug oder Aberkennungsklage – vorzubereiten, das wir selbstverständlich wiederum den betroffenen Mitgliedern zur  Verfügung stellen werden.
Zusammenfassung der Empfehlungen zum Vorgehen – (Details siehe folgende Seiten)
· Sie haben einen Rechtsöffnungsentscheid des Richters erhalten
Wie auch immer er ausgefallen ist – bitte informieren Sie uns umgehend (FMH-Rechtsdienst, Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12, lex@fmh.ch)
· Sie haben einen Zahlungsbefehl erhalten, Rechtsvorschlag gemacht und die Debi Control hat ein Rechtsöffnungsgesuch eingereicht 

Kontaktieren Sie uns, damit wir Sie mit dem Argumentarium bedienen können. 
· Sie haben einen Zahlungsbefehl erhalten
Siehe hinten Ziffer 1 und 2
· Sie haben noch keinen Zahlungsbefehl erhalten
Siehe hinten Ziffer 3 und 4
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Bitte beachten Sie: Der Text beginnt mit den aktuellsten Informationen.
1. Sie haben einen Zahlungsbefehl erhalten, Rechtsvorschlag gemacht, und die Debi Control schreibt Ihnen, Sie sollten den Rechstvorschlag begründen
Wir empfehlen Ihnen, auf ein solches Schreiben von Debi Control nicht zu reagieren und die Rechnung von Printus weiterhin nicht zu bezahlen. Sie haben Rechtsvorschlag erhoben und damit liegt der Ball nun bei Debi Control bzw. bei Printus. Sie müssen ihren Rechtsvorschlag nicht begründen, und schon gar nicht gegenüber Debi Control. 
2. Sie haben einen Zahlungsbefehl erhalten – Wie erheben Sie Rechtsvorschlag
Dazu schreiben Sie unten auf dem Zahlungsbefehl «erhebe Rechtsvorschlag» hin und unterzeichnen. Sie können dies direkt in Gegenwart des Überbringers des Zahlungsbefehls tun. Wenn Sie dies verpasst haben, müssen Sie innert zehn Tagen seit Zustellung der Betreibung schriftlich Rechtsvorschlag beim Betreibungsamt erheben.
Begründen müssen Sie in diesem Moment nichts. Damit bestreiten Sie die Schuld und bringen das Verfahren zum Stillstand; der Ball ist wieder beim Inkassobüro. Will die Debi Control die Betreibung weiterziehen, muss sie gerichtlich die Aufhebung des Rechtsvorschlages verlangen.
3. Debi Control will einen Zahlungsbefehl zustellen lassen
· Zustellung an Wohn- oder Arbeitsort möglich

Der Zahlungsbefehl kann am Wohn- oder Arbeitsort zugestellt werden. Wenn der Arzt oder die Ärztin nicht erreichbar ist, aber jemand Erwachsener oder erwachsen aussehender an seinem Wohn- oder (!) Arbeitsort die Tür aufmacht, darf und muss der Betreibungsbeamte dieser Person den Zahlungsbefehl übergeben, und der Zahlungsbefehl gilt als zugestellt (SchKG 64 Abs. I Satz 2, BGE 117 II 6). 
· Bevorstehende Auslandabwesenheit

Erteilen Sie vor Auslandabwesenheit einem Kollegen oder einer nahestehenden Person eine Vollmacht für die Vertretung in Sachen Printus und geben Sie ihr entweder klare Instruktionen oder stellen Sie Kontaktmöglichkeit zwischen Vertreter und Ihnen sicher.
Muster für Vollmacht 
Ich erteile ................................ die Vollmacht, mich in der Angelegenheit Printus-Verlag / www.meinhausarzt / Debi Control GmbH zu vertreten und alle notwendigen rechtlichen Schritte zu ergreifen. Der Vertreter kann in dieser Angelegenheit insbesondere in meinem Namen Rechtsvorschlag er-heben, in einem Rechtsöffnungsverfahren Stellung nehmen und wenn nö-tig eine Aberkennungsklage einreichen. 

......................................................... 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

4. Sie haben keinen Zahlungsbefehl erhalten, aber Zahlungsaufforderungen der Debi Control oder des Printus Verlags
Fall A): Sie haben etwas unterschrieben, aber dem Verlag geschrieben, dass Sie sich auf Irrtum und Täuschung berufen
Sie haben seinerzeit etwas unterschrieben, haben aber nach unserem Cavete dem Verlag zuerst mitgeteilt, dass Sie sich auf Grundlagenirrtum berufen und folglich diesen Vertrag als nichtig bzw. nicht bindend ansehen. Auf eine Mahnung des Verlags haben Sie geantwortet, dass Sie an Ihrem Standpunkt festhalten und nichts bezahlen. Schreiben Sie nochmals mit eingeschriebenem Brief an den Printus Verlag mit Kopie an die Debi Control GmbH, beispielsweise mit folgendem Text: 
„Ich halte an meinem Standpunkt fest: Es liegt Grundlagenirrtum und Täuschung vor, der Vertrag ist nichtig bzw. bindet mich nicht. Gleichzeitig kündige ich vorsorglich jede Weiterführung oder Erneuerung meines Eintrags in Ihrem ‚Ärzteverzeichnis’.“

Fall B): Sie haben was unterschrieben, aber bisher nicht reagiert

In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sofort einen eingeschriebenen Brief mit beispielsweise folgendem Inhalt zu schreiben:

„Printus-Verlag AG; www.meinhausarzt.ch
Sehr geehrte Damen und Herren

Bezüglich Ihres Angebotes für einen Registereintrag mache ich wesentlichen Irrtum geltend. Ausserdem fühle ich mich von Ihnen getäuscht. Ein allfälliger Vertrag ist damit für mich nicht wirksam. Angesichts der Medienberichte aus dem Jahr 2006 spare ich mir eine detaillierte Begründung. Ich werde Ihnen nichts bezahlen und retourniere Ihnen Ihre Post samt Rechnung. Gleichzeitig kündige ich vorsorglich jede Weiterführung oder Erneuerung dieses Eintrags in Ihrem ‚Ärzteverzeichnis’.. 

Freundliche Grüsse“ 

(Datum, Unterschrift, 

Praxisstempel)

Wenn der Printus-Verlag nachhaken sollte – siehe unter Fall A.

Fall C): Sie haben nichts unterschrieben und werden gleichwohl zur Zahlung gebeten
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, gar nicht zu reagieren. Das Porto und die teuren Tintenpatronen lohnen sich nicht. 

Hintergrundinformationen
Chancen und Risiken 

Bis heute (16. März 2007) ist kein rechtskräftiger Gerichtsentscheid in der Schweiz bekannt, der einen Arzt zur Zahlung einer Rechnung des Printus-Verlags verurteilt hätte. Aufgrund der Rechtslage und Gerichtspraxis in der Schweiz gehen wir nach wie vor davon aus, dass der Verlag spätestens im ordentlichen Zivilprozess wenig Chancen hat, vor Gericht durchzukommen. Es ist nicht der Stil der Schweizer Richter, „Geschäftspraktiken“ zu schützen, die 

· mit einer dem Logo der FMH nachgebildeten Äskulapschlange 

· und einem offiziell aussehenden Titel „Ärzteverzeichnis 2006“ in drei Sprachen auf Kundenfang gehen, 

· und die auch dem Chirurgieprofessor einer Uniklinik (an seine Spitaladresse!) eine Einladung schickt, seinen Eintrag zu komplettieren - wenn man nichts höre, führe man ihn als Allgemeinmediziner auf...
Hingegen können wir nicht ausschliessen, dass ein Betreibungsrichter vorerst eine provisorische Rechtsöffnung gewähren könnte (wie dies gerade im Kanton Aargau in einem Fall gemacht wurde). Weshalb? Das Betreibungsverfahren ist in den Anfangsphasen „quick and dirty“: Der Betreibungsrichter darf und muss die inhaltliche Berechtigung einer Forderung nicht bis ins letzte prüfen, sondern ziemlich an der Oberfläche bleiben: Gibt es eine Schuldanerkennung, also einen genügend klar definierten Auftrag, einen genügend klaren Rechnungsbetrag, und eine Unterschrift? Auf der anderen Seite kann und muss er fragen: Gibt es Gegenargumente, die eine solche Schuldanerkennung sofort plausibel entkräften?

Falls ein Betreibungsrichter eine provisorische Rechtsöffnung gewähren sollte: Für diesen Fall gibt es den Weiterzug des Rechtsöffnungsentscheides und auch die Möglichkeit - innert 20 Tagen - der Aberkennungsklage.
 Im Aberkennungsverfahren kann und wird der ordentliche Zivilrichter
 alle Argumente und alle Beweismittel prüfen. Für ihn gilt - im Unterschied zum Betreibungsrichter - der Grundsatz der vollen und freien Beweiswürdigung: 

· Ist ein gültiger Vertrag zustandegekommen? ...

· ... oder liegen nicht vielmehr Irrtum und/oder Täuschung vor, so dass die Schweizer Rechtsordnung den arglosen Bürger und Kunden vor dem Anbieter solcher ‚Adresseinträge’ schützt? 

Zum Unternehmen und „Geschäftsmodell“ von Printus und Debi Control 

Das Persönliche vorweg: Gemäss Handelsregisterauszug gehört die Inkassofirma Debi Control GmbH den gleichen Personen, die den Printus-Verlag betreiben, insbesondere den Herren M. Bortolini und M.P. Christoffel. Nichts Neues auf der Erde.

Zum „Geschäftsmodell“ können wir uns im Wesentlichen auf den Kassensturzbeitrag und die Hinweise des Handelsregisteramts Bern-Mittelland beschränken. 

· Website des Kassensturzes der Schweiz. Fernsehens DRS ( nach der Sendung vom 14. März 2006 zum Printusverlag) – Auszug: „Dubiose Gauner locken mit Lügen und undurchsichtigen Verträgen Kunden in nutzlose Adressverzeichnisse und kassieren dafür überrissene Preise“ [...] „hinter dem Registerschwindel der Firma B&P steckt ein Markus Bortolini [...] Heute verdient Markus Bortolini sein Geld mit immer neuen Registern, z.B. mit meinhausarzt.ch. Wer einmal bezahlt hat, sieht sein Geld kaum je wieder.“ 

· Warnung des Handelregisteramtes Bern-Mittelland - Auszug: „Achtung, scheinoffizielle Register, Vorsicht Falle! Erfahrungsgemäss unterbreiten gewisse private Verlagsfirmen den neuen ins kantonale Handelsregister eingetragenen Firmen Angebote zur „Eintragung“ ins sogenannte Register für Handel und Gewerbe, Register für Handel und Industrie oder in andere private Register [...]. Es handelt sich namentlich um folgende Verlagsinstitute: [...] Printus Verlag AG [...]. Allfällige Eintragungen in und Zahlungen an ein privates Register (sog. Schattenregister) sind zwar möglich, aber unnötig. 

FMH-Rechtsdienst, März-Oktober 2006, aktualisiert März 2007
� Vgl. unsere Einschätzung der Chancen der beiden Verfahrenswege vom Frühjahr 2006 – Hintergrundinformationen Seite 3 


� Der Gesetzestext lautet wie folgt  (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, Art. 82): 


1 Beruht die Forderung auf einer durch [...] Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen.


2 Der Richter spricht dieselbe aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht.


� SchKG Art. 83:


1 [...]


2 Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen.“


� Der ordentliche Zivilrichter kann vor allem in kleineren Regionen derselbe Richter sein wie der Betreibungsrichter – aber der entscheidende Unterschied ist das vorgeschriebene Verfahren:Billig, rasch, an der Oberfläche, also sozusagen  „Quick and dirty“ im Rechtsöffnungsverfahren – langsamer, teurer aber sicherer und eben mit Würdigung aller Argumente und Beweise im ordentlichen Prozess des Aberkennungsverfahrens. 





